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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

Profi-Aqua Make-up, 3,5ml 

1.1. Produktidentifikator 

351000, 351031, 351055, 351116, 351123, 351222, 351253, 351338, 351406, 352229, 352236, 352243, 352335, 
353332, 353448, 353455, 353486, 353554, 353561, 353578, 353660, 353776, 353882, 353929, 354001, 354209, 
354377, 354445, 354551, 354773, 354780, 354797, 354896, 355008, 355015, 355046, 355060, 355084, 355510, 
355527, 355534, 355558, 355664, 355763, 355848, 355862, 355879, 355886, 355954, 355992, 358665, 358771, 
358801, 358887, 359013, 359020, 359082, 359099, 359105, 359778, 359853, 359884, 359952, 359990  
 
x 
x 
x 
x 

Weitere Handelsnamen / Artikelnummern 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Schminkfarbe 

Es liegen keine Informationen vor. 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
EULENSPIEGEL Profi-Schminkfarben GmbH Firmenname: 

Straße: Obergasse 7 
D-65589 Hadamar Ort: 
info@eulenspiegel.de  E-Mail: 
www.eulenspiegel.de  Internet: 
QM/QS Auskunft gebender Bereich: 

+49 6433 9144 0 (Mo. - Fr.: 8:00 - 16:00 h) 1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Nicht anwendbar, kosmetisches Produkt 
 Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel sicher und 
verträglich. Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug 
 2.2. Kennzeichnungselemente: nicht anwendbar 

Es liegen keine Informationen vor. 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

INGREDIENTS: Calcium Carbonate, Glycerin, Dextrin, Talc, Aqua, Glyceryl Stearate Citrate, Stearyl Alcohol, 
Sodium Polynaphthalenesulfonate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Sodium Laureth Sulfate, 
O-Phenylphenol, Benzoic Acid, Caprylic Acid [± CI 12490, CI 15985, CI 19140, CI 28440, CI 42051, CI 47005, CI 
74160, CI 77007, CI 77268:1, CI 77288, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77742, CI 77891]. 

Chemische Charakterisierung 

Weitere Angaben 
Für weitere Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu Rate ziehen: 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
Allgemeine Hinweise 

Für Frischluft sorgen. 
Nach Einatmen 

Mit viel Wasser und Seife waschen. 
Nach Hautkontakt 

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Nach Augenkontakt 

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Löschpulver, Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid 
Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Schwer entflammbar 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im 
Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes 
Produkt. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Erstarren lassen. Mechanisch aufnehmen. In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung 
bringen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit viel Wasser reinigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
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Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum sicheren Umgang 

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Zusammenlagerungshinweise 

13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind) Lagerklasse nach TRGS 510: 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Kosmetik 

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 

Allgemeiner Staubgrenzwert (Talk, asbestfrei)  14807-96-6   10 E/1,25 A                                 AGS, DFG 

2 (I) Glycerin 56-81-5 200 E 

DNEL-/DMEL-Werte 

CAS-Nr. Bezeichnung 
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert 

56-81-5 Glyzerin 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 56 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 33 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 229 mg/kg KG/d 

14807-96-6 Talk, asbestfrei; Talkum 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,16 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 2,16 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 3,6 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 3,6 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 43,2 mg/kg KG/d 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 4,54 mg/cm² 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,08 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 1,08 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,8 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 1,8 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 21,6 mg/kg KG/d 

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal lokal 2,27 mg/cm² 

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 160 mg/kg KG/d 

Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 160 mg/kg KG/d 
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PNEC-Werte 

Bezeichnung CAS-Nr. 

Umweltkompartiment Wert 

56-81-5 Glyzerin 

Süßwasser 0,885 mg/l 

Süßwasser (intermittierende Freisetzung) 8,85 mg/l 

Meerwasser 0,089 mg/l 

Süßwassersediment 3,3 mg/kg 

Meeressediment 0,33 mg/kg 

Mikroorganismen in Kläranlagen 1000 mg/l 

Boden 0,141 mg/kg 

14807-96-6 Talk, asbestfrei; Talkum 

Süßwasser 597,97 mg/l 

Süßwasser (intermittierende Freisetzung) 597,97 mg/l 

Meerwasser 141,26 mg/l 

Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 141,26 mg/l 

Süßwassersediment 31,33 mg/kg 

Meeressediment 3,13 mg/kg 

Luft 10 mg/l 

E: einatembare Fraktion, A: alveolengängige Fraktion 
 

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Staubbildung 
vermeiden. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Dicht schließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Handschutz 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
Körperschutz 

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Atemschutz 

verschiedene 
fest, Paste Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

geruchslos Geruch: 

pH-Wert (bei 20 °C): 5-9 

Zustandsänderungen 
nicht bestimmt Schmelzpunkt: 

~ 100 °C Siedebeginn und Siedebereich: 

nicht anwendbar Flammpunkt: 
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Entzündlichkeit 
nicht bestimmt Feststoff: 

nicht anwendbar Gas: 

nicht bestimmt Untere Explosionsgrenze: 
nicht bestimmt Obere Explosionsgrenze: 

Selbstentzündungstemperatur 
nicht bestimmt Feststoff: 

nicht anwendbar Gas: 

nicht bestimmt Zersetzungstemperatur: 

Nicht brandfördernd. 
Brandfördernde Eigenschaften 

Dampfdruck: nicht bestimmt 

Dichte (bei 20 °C): ~ 1,2 g/cm³ 

mischbar Wasserlöslichkeit: 
  (bei 20 °C) 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 

nicht bestimmt 

nicht bestimmt Verteilungskoeffizient: 

Dampfdichte: nicht bestimmt 

nicht bestimmt Verdampfungsgeschwindigkeit: 

< 1 % Lösemittelgehalt: 

9.2. Sonstige Angaben 

nicht bestimmt Festkörpergehalt: 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
 Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

Frost, Hitze, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Es liegen keine Informationen vor. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien der Gefahrenklasse "akute Toxizität" gemäß CLP-Verordnung 
erfüllen. 

Reiz- und Ätzwirkung 
nicht reizend. 

D - DE Datum: 07.01.2019 Versions-Nr.: 4 



 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Sicherheitsdatenblatt 

Profi-Aqua Make-up 

Datum: 18.02.2014  Überarbeitet am: 07.01.2019 Seite 6 von 8 

Sensibilisierende Wirkungen 
nicht sensibilisierend. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
nicht anwendbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
nicht anwendbar 

nicht anwendbar 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Aspirationsgefahr 
nicht anwendbar 

nicht anwendbar 
Spezifische Wirkungen im Tierversuch 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] nicht anwendbar. 
Sonstige Angaben zu Prüfungen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Das Produkt ist nicht ökotoxisch. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Hauptkomponenten: Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 

Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

Es liegen keine Informationen vor. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Weitere Hinweise 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kann 
auf einer Hausmülldeponie beseitigt werden. Nicht-gefährlicher Abfall 

Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
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Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Seeschiffstransport (IMDG) 

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14.3. Transportgefahrenklassen: 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14.4. Verpackungsgruppe: 

14.5. Umweltgefahren 

nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Es liegen keine Informationen vor. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
nicht anwendbar 

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 
2012/18/EU: 

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 

Zusätzliche Hinweise 
Verordnung Nr. 1223/2009/EG über kosmetische Mittel 
 Nationale Vorschriften 

Fällt nicht unter die TA-Luft Technische Anleitung Luft: 
Anteil: 

1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
Mischungsregel gemäß Anlage 1 Nr. 5 AwSV Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Sicherheitsbewertung nach 1223/2009/EG wurde für diese Mischung durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungen 
Abschnitt 1, 8, 9, 15 

Abkürzungen und Akronyme 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
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(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
 

Weitere Angaben 

Identifizierte Verwendungen 

Nr. Kurztitel Spezifikation LCS SU PC PROC ERC AC TF 
Kosmetika - 39 - - - Schminke  1 C - 

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren 
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien 
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien 
TF: Technische Funktionen 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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